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Verhaltensregeln für Kursleiter/-innen 
 
1. Ich anerkenne, dass mich als Kursleiter/-in mit den Mitgliedern des Kurses eine 

sensible Beziehung im Rahmen gemeinsamer Kurstätigkeit verbindet. 

2. Die Verantwortung für das Geschehen innerhalb dieser Beziehung liegt bei mir 
als Kursleiter/in. 

3. Ich weiss um Macht und Einflussmöglichkeit meiner Position. Ich bin mir des 
Abhängigkeitsverhältnisses zwischen mir und den mir Anvertrauten bewusst. 

4. Ich verpflichte mich zu einem sorgfältigen Umgang mit diesem 
Abhängigkeitsverhältnis. 

5. Als verantwortungsbewusste Autorität begegne ich allen Mitgliedern des Kurses 
mit Achtung und Respekt vor ihrer integralen Persönlichkeit. Ich erkenne und 
respektiere die Bedürfnisse und Grenzen der mir Anvertrauten, selbst da, wo sie 
selbst diese vernachlässigen.  

6. Ich bin mir der eigenen Bedürfnisse und Defizite bewusst und leiste den 
angemessenen Verzicht. Ich enthalte mich jeglicher Ausbeutung in materieller, 
sexueller und emotionaler Hinsicht. 

7. Ich wende gegenüber den Mitgliedern des Kurses keinerlei Gewalt an, weder 
leistungssteigernde, noch emotionale, verbale oder sexualisierte. Ich zeige ein 
adäquates körperliches und verbales Verhalten und pflege einen sorgfältigen 
Umgang im Bereich selbstverständlicher Berührungsmodalitäten. 

 

Der Schulsport vom Sportamt der Stadt Zürich ist VERSA (Verein zur Verhinderung 
sexueller Ausbeutung von Kindern im Sport) zertifiziert und möchte damit zum 
Ausdruck bringen, dass er sexuelle Ausbeutung nicht duldet und die ihm anvertrauten 
Jugendlichen so weit als möglich schützt. Auch signalisiert das Sportamt damit den 
Eltern und Verantwortlichen, dass es alles daran setzt, dass die Teilnehmenden in den 
städtischen Sportkursen gut aufgehoben sind. Das Sportamt wünscht, dass die 
VERSA-Verhaltensregeln von den Leitenden FS gelesen und eingehalten werden. 
 
 
 

Mit Ihrer Unterschrift auf dem Arbeitsvertrag bestätigen Sie die Kenntnisnahme 
und Einhaltung der VERSA-Verhaltensregeln. 


